
GSi'näß § 53 Abs. 4 GOG 

� an die Abgeordneten verteilt 

ABÄNDERUNGS-/ZUSATZANTRAG 

des Abgeordneten DDr. Hubert Fuchs 
und weiterer Abgeordneter 

zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 
Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Glücksspielgesetz, 
das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Normverbrauchsabgabegesetz, die 
Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Mineralölsteuergesetz 1995, 
das Ausfuhrerstattungsgesetz, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das FTE
Nationalstiftungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1977, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz und das Krankenkassen
Strukturfondsgesetz geändert werden (Steuerreformgesetz 2015/2016 - StRefG 
2015/2016), 684 und Zu 684 d.B. 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Das Steuerreformgesetz 2015/2016, 684 und Zu 684 d.B., in der Fassung des 
Ausschussberichtes wird wie folgt geändert: 

1. Im Artikel 1 wird in der Ziffer 19 folgende lit. b) eingefügt, die bisherigen lit. b) bis 
g) werden zu lit. c) bis h): 

b) In § 33 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 

,, (1 a) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, zur Abgeltung der Inflation 
die Tarifstufen des Abs. 1 einmal jährlich im Verordnungsweg zu erhöhen. Die Ver
ordnung ist spätestens bis 30. Juni eines jeden Kalenderjahres im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen und gilt für die jeweiligen Tarifstufen ab 1. Jänner des Folgejahres 
der Kundmachung." 

2. Im Artikel 1, Ziffer 19 lautet in der neuen fit. g) (bisherige lit. f.) in Abs. 8 die Z 3 wie 
folgt: 

,,3. Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag 
haben, nach Abs. 1 und 2 eine Einkommensteuer unter null, sind 50% der Wer
bungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 4, höchstens aber 110 Euro jährlich, rück
zuerstatten (Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen). " 

3. Im Artikel 2 werden folgende Ziffern 1 und 1 a neu eingefügt, die bisherigen Ziffern 
1 bis 3 werden zu den Ziffern 2 bis 4: 
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1. "Im § 9 lautet Abs. 2 wie folgt: 

,,(2) Gruppenmitglieder (als Beteiligungskörperschaften oder als beteiligte inländische 
Körperschaften) können sein: 

- unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften und Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften, die unter § 7 Abs. 3 fallen, 

- vergleichbare nicht unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften, die 
- in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des 

Europäischen Wirtschaftsraumes ansässig sind und 
- ausschließlich mit unbeschränkt steuerpflichtigen Gruppenmitgliedern 

oder dem Gruppenträger finanziell verbunden sind (Abs. 4). 
Gruppenmitglieder können nicht Mitbeteiligte einer Beteiligungsgemeinschaft sein." 

1 a. "Im § 9 lautet Abs. 6 Z 7 wie folgt: 

,,7. In Jahren, in denen ein gemäß Z 6 zugerechneter ausländischer Verlust mit ei
nem ausländischen Gewinn verrechnet wird oder verrechnet werden könnte, ist ein 
Betrag in diesem Ausmaß beim beteiligten inländischen Gruppenmitglied bzw. Grup
penträger, dem der Verlust zugerechnet wurde, als Gewinn zuzurechnen; dessen 
ungeachtet hat eine Zurechnung als Gewinn spätestens nach drei Wirtschaftsjahren 
zu erfolgen. Scheidet das nicht unbeschränkt steuerpflichtige ausländische Grup
penmitglied aus der Unternehmensgruppe aus, ist im Jahr des Ausscheidens ein Be
trag im Ausmaß aller zugerechneten im Ausland nicht verrechneten Verluste beim 
Gruppenmitglied bzw. beim Gruppenträger als Gewinn zuzurechnen. Dem Ausschei
den ist ein Verlust der Vergleichbarkeit im Sinne § 4 Z 1 lit. c des Umgründungssteu
ergesetzes gleichzuhalten. Im Falle des Untergangs (Liquidation oder Insolvenz) des 
ausländischen Gruppenmitglieds ist bei tatsächlichem und endgültigem Vermögens
verlust der zuzurechnende Betrag um die während der Gruppenzugehörigkeit nicht 
steuerwirksamen Teilwertabschreibungen zu kürzen." 

Begründung 

Zu § 33 Abs. 1a EStG 1988: 

Die bisher fixen Steuer-Tarifstufen brachten dem Finanzminister in der Vergangen
heit auf Grund der "kalten Progression" ein Körberlgeld in Milliardenhöhe. Viele 
Steuerzahler bekommen nämlich jährlich eine Lohnerhöhung, die sich an der Teue
rungsrate orientiert. Das bedeutet zwar nominell einen höheren Lohn, aber real nur 
den Erhalt der Kaufkraft. Ohne also real mehr zu verdienen, rutschen viele Steuer
zahler in die nächsthöhere Steuerklasse und zahlen somit mehr Steuern. Unterm 
Strich bedeutet das weniger Kaufkraft für den Einzelnen und Mehreinnahmen beim 
Finanzminister. Dies ist eine Enteignung des Steuerzahlers bzw. eine jährliche Steu
ererhöhung ohne Gesetzesbeschluss. 

Diese Ungerechtigkeit muss beendet werden. Die Steuer-Tarifstufen sind daher an 
die Inflation zu koppeln. 

Der Bundesminister für Finanzen wird durch diesen Abänderungsantrag ermächtigt, 
zur Abgeltung der Inflation die Tarifstufen des § 33 Abs. 1 EStG 1988 einmal jährlich 
im Verordnungsweg zu erhöhen. 
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Die Verordnung ist spätestens bis 30. Juni eines jeden Kalenderjahres im Bundesge
setzblatt kundzumachen und gilt für die jeweiligen Tarifstufen ab 1. Jänner des Fol
gejahres der Kundmachung. 

Die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate soll zum ersten Mal zum 31. De
zember 2015 festgestellt werden. Die an die Inflation angepassten Tarifstufen sollen 
im Rahmen der erstmaligen Anpassung bis zum 30. Juni 2016 im Bundesgesetzblatt 
kundgemacht werden und ab 1. Jänner 2017 gelten. In der Folge soll die die Anpas
sung der Tarifstufen an die Inflation jährlich vorgenommen werden. 

Die zeitliche Verzögerung in der Anpassung dient dazu, der EDV die nötige Vorlauf
zeit für allfällige Umprogrammierungen bzw. Umstellungen zu geben. 

Zu § 33 Abs. 8 Z 3 EStG 1988: 

Die Bundesregierung hat es groß angekündigt: Auch Pensionistinnen und Pensionis
ten - die keine Lohnsteuer zahlen - sollen in Zukunft von einer Erstattung der Sozi
alversicherungsbeiträge in Form der Negativsteuer im Ausmaß von maximal 110 Eu
ro im Jahr profitieren. 

Die Bundesregierung hat den Pensionisten aber ein nicht unwesentliches Detail ver
schwiegen: Ausgerechnet die Kleinstpensionisten - nämlich die rund 230.000 Bezie
her einer Mindestpension - werden durch die Finger schauen und diese 110 Euro, 
die ihnen die Bundesregierung versprochen hat, nicht erhalten. 

Es handelt sich hier um Ausgleichszulagenbezieher mit einem monatlichen Einkom
men von bis zu 872,31 Euro für Alleinstehende bzw. 1.307,89 Euro für Paare. Für 
diesen Personenkreis soll eine monatliche Entlastung von 9,17 Euro plötzlich nicht 
mehr möglich sein. 

Das Sozialministerium hat auch gleich eine Begründung parat: Die Mindestpensionis
ten profitieren ohnehin von Ausnahmen wie z. B. der Befreiung von Rezeptgebühren. 

Das Versagen der Steuergutschrift für Mindestpensionisten ist aus zwei Gründen 
ungerecht bzw. diskriminierend: Erstens trifft es die Schwächsten unter den Pensio
nisten - nämlich die Ausgleichszulagenbezieher - und zweitens trifft es hauptsäch
lich Frauen. 

Der Abänderungsantrag soll sicherstellen, dass auch die Pensionistinnen und Pensi
onisten, die eine Ausgleichszulage beziehen, von der Negativsteuer im Ausmaß von 
maximal 110 Euro im Jahr profitieren können. 

Die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge soll sämtlichen Pensionisten zuste
hen. Pensionisten, die aufgrund ihrer geringen Pension keine Einkommensteuer zah
len, sollen ebenfalls im Rahmen der Veranlagung eine Rückerstattung von 50% der 
Sozialversicherungsbeiträge, maximal jedoch 110 Euro im Jahr, erhalten. In reduzier
ter Form (10% bzw. 55 Euro) soll dieser Steuervorteil bereits für das Veranlagungs
jahr 2015 gelten (§ 124 Z 292 lit. a EStG 1988). Steuerfreie Zulagen gemäß § 3 Abs. 
1 Z 4 lit. f EStG 1988 (= Ausgleichszulagen oder Ergänzungszulagen, die aufgrund 
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sozialversicherungs- oder pensionsrechtlicher Vorschriften gewährt werden) sollen -
entgegen der Regierungsvorlage - diese Rückerstattung nicht mindern. 

Zu § 9 Abs. 2 KStG 1988: 

Derzeit ist die Gruppenbesteuerung räumlich auf EU- und DBA-Staaten "einge
schränkt", mit denen eine umfassende Amtshilfe besteht. Faktisch ist das keine Ein
schränkung, da derzeit mit sehr vielen Staaten eine umfassende Amtshilfe besteht 
und in der weiteren Folge mit weiteren Staaten entsprechende Abkommen abge
schlossen werden sollen. 

Mit folgenden Staaten und Territorien besteht mit Stand 1. Jänner 2015 eine "umfas
sende" Amtshilfe: Ägypten, Albanien, Anguilla, Algerien, Andorra, Argentinien, Arme
nien, Aruba, Aserbaidschan, Australien, Bahrain, Barbados, Belgien, Belize, Bermu
da, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Britische Jungferninseln, Bulgarien, Costa Rica, 
Curagao, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Ge
orgien, Ghana, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Grönland, Guernsey, Hong
kong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Japan, Jersey, 
Kaimaninseln, Kanada, Katar, Kolumbien, Korea (Republik), Kroatien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Moldau, 
Monaco, Montserrat, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Philippinen, Polen, Por
tugal, Rumänien, St. Vincent und die Grenadinen, San Marino, Saudi-Arabien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Sint Maarten, Slowakische Republik, Slo
wenien, Spanien, Südafrika, Tadschikistan, Taipeh, Thailand, Tschechische Repu
blik, Tunesien, Türkei, Turks- und Caicosinseln, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Verei
nigte Staaten von Amerika, Vietnam und Zypern. 

Darüber hinaus werden in der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko
Verordnung (GTV) Staaten aufgelistet, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der 
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht. Da mit einigen dieser Länder 
eine umfassende Amtshilfe besteht, wäre eine Gruppenbildung laut der derzeitigen 
Rechtslage möglich. 

Im Übrigen hat die - großzügig ausgestaltete - grenzüberschreitende Gruppenbe
steuerung in der Vergangenheit zu massiven Mindereinnahmen an Körperschafts
teuer geführt. Siehe dazu im Detail Fuchs, Auswirkung der Gruppenbesteuerung auf 
das Abgabenaufkommen, A FS 3/2013, 87 ff. 

Aus all diesen Gründen soll die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung - unter 
Berücksichtigung der europarechtlichen Regelungen - in Hinkunft auf EU
Mitgliedstaaten und EWR-Staaten eingeschränkt werden. 

Zu § 9 Abs. 6 Z 7 KStG 1988: 

Diese Änderung soll sicherstellen, dass ausländische Verluste, welche im Inland 
verwertet wurden, spätestens nach drei Wirtschaft ·ahren im Inland nachzuversteu-
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